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Lokalhistorie zugänglich machen
Raus aus dem Bibliothekskeller: Digibern macht Dokumente zur Berner Geschichte im Internet zugänglich

Mehrere zehntausend Seiten
Text und Bild zu Geschichte
und Kultur von Bern hat die
Stadt und Universitätsbiblio-
thek Bern ins Internet gestellt.
Das Projekt Digibern arbeitet
mit schmalem Budget und
beschränkter Unterstützung.

N I C K  L Ü T H I

Dass irgendwann Google anklop-
fen und ein grosszügiges Koope-
rationsangebot machen wird, da-
von kann Christian Lüthi (nicht
verwandt mit dem Autor, Anm. d.
Red.) nur träumen. Der Projekt-
verantwortliche von «Digibern –
Digitalisierte Publikationen zu
Bern» an der Stadt- und Univer-
sitätsbibliothek Bern (Stub) muss
auch in Zukunft mit einem ver-
gleichsweise schmalen Budget
vorlieb nehmen und kann nicht
auf die Unterstützung eines bör-
senkotierten Suchmaschinenbe-
treibers zählen, der in den Verei-
nigten Staaten gerade daran ist,
die Bestände von sieben Univer-
sitätsbibliotheken zu digitalisie-
ren und auf seiner Webseite den
Internet-Nutzern auf der ganzen
Welt gratis zur Verfügung zu stel-
len.

Vorerst nur Bernensia

Doch auch ohne Globalplayer
im Rücken lässt sich das bisher
geleistete von Digibern sehen. Als
das Projekt vor zwei Jahren der
Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wurde, lagen bereits 18 000
Textseiten aus Werken zur Ge-
schichte und Kultur von Stadt und
Kanton Bern digitalisiert im Voll-
text, sowie teilweise als Faksimile

vor. Seither sind die Bestände
kontinuierlich gewachsen. In-
haltlich beschränkt sich Digibern
gemäss dem Auftrag der Stub auf
Bernensia. Zwar gibt es laut Chri-
stian Lüthi Anstrengungen und
Verhandlungen, auch Textmate-

rial der Uni Bern ohne direkten
Lokalbezug auf Digibern bereit-
zustellen. «Im Vergleich zu deut-
schen Universitäten gibt es in der
Schweiz nur wenig Digitalisie-
rungsprojekte», sagt Historiker
Lüthi. Solange nicht einmal die

Finanzierung des bestehenden
Projekts gesichert ist, dürfte dies
ein frommer Wunsch bleiben.
«Wir ‚pressen‘ unsere Mittel in
erster Linie aus dem Budget der
Stub heraus; das ist alles andere
als eine nachhaltige Finanzie-
rung.» 

Anders als etwa in Deutschland
gibt es in der Schweiz keine natio-
nale Förderung der Retrodigitali-
sierung, ebenso fehlen Projekte
zur Etablierung einer schweizweit
verteilten digitalen Bibliothek. Bei
der Finanzierung sei es selbst im
Rahmen von Forschungsprojek-
ten, die der Schweizerische Natio-
nalfonds unterstützt, nicht er-
laubt, Gelder für die Digitalisie-
rung von Quellenmaterial einzu-
setzen, hielt der abtretende Stub-
Direktor Robert Barth kürzlich in
einem Referat fest.

«Public Domain» problemlos

Für Digibern gibt es aber nicht
nur finanzielle, sondern auch
rechtliche Hürden. Was im Inter-
net (und auch auf anderen Me-
dien) publiziert wird, darf nicht
gegen urheberrechtliche Bestim-
mungen verstossen. «Ein Grossteil
der Dokumente, die wir veröffent-
lichen, befindet sich bereits in der

so genannten ‚Public Domain‘»,
erklärt Christian Lüthi. Das heisst:
Der Schutz, den ein Werk nach gel-
tendem Recht bis 70 Jahre nach
dem Tod des Autors geniesst, ist
abgelaufen. Bei den neueren Pu-
blikationen im Digibern-Angebot
hat die Stub die Rechte von den
Verlagen oder Autoren erhalten.

Subventionierte Publikationen

Anders sieht es bei aktuellen Ar-
beiten aus, die Digibern ebenfalls
auf ihrer Internet-Plattform veröf-
fentlicht. Ein Blick in die Rubrik
«elektronische Dissertationen der
Universität Bern» zeigt etwa, dass
längst nicht alle Doktorarbeiten im
Volltext elektronisch vorliegen.
Stub-Direktor Robert Barth ist da-
mit nicht besonders glücklich:
«Die Uni-Leitung sollte sich dafür
einsetzen, dass die eigenen Publi-
kationen als erstes auf den Web-
seiten der Uni zugänglich gemacht
werden.» Ein Postulat, das auch
Christian Lüthi unterstützt.
Schliesslich würden diese wissen-
schaftlichen Arbeiten durch den
Steuerzahler «hochgradig subven-
tioniert», die interessierte Öffent-
lichkeit habe also ein Anrecht auf
unentgeltlichen Zugriff auf die
Werke.

Die Verunsicherung ist gross. Man
sei «beunruhigt über die zuneh-
mende Behinderung der wissen-
schaftlichen Arbeit im Umgang
mit elektronischen Medien», hal-
ten Archivare, Bibliothekare und
Museumsverantwortliche in ei-
ner Resolution fest. Das Doku-
ment wurde am vergangenen
Donnerstag an einer Tagung der
Schweizerischen Akademie für
Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten in Bern verabschiedet. Die
Wissensarbeiter befürchten, dass
ihnen die laufende Revision des
Gesetzes über das Urheberrecht
URG zum Nachteil gereichen
könnte. Insbesondere zwei Punk-
te stossen sauer auf.

Zum einen missfällt das Ge-
wicht, das Kopierschutzvorrich-

tungen künftig erhalten sollen;
ihre Umgehung würde neu straf-
bewehrt.

Kostenlos und ungeschützt

Es sei die Pflicht der Rechts-
inhaber, Daten, die auf kopierge-
schützten Medien veröffentlicht
werden, für Forschung und Archi-
vierung kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Zum anderen stören
sich die im Dienste der Wissen-
schaft Tätigen an der geplanten
Einführung von Geldabgaben auf
Abspielgeräten. Es sei nicht ein-
sehbar, weshalb neben Abgaben
auf Kopien und Leermedien wei-
teres Geld entrichtet werden sol-
le, ohne dafür von den Rechte-
inhabern eine zusätzliche Leis-
tung zu erhalten. Das Unbehagen

ist symptomatisch. Mit dem Ent-
wurf für ein neues Urheber-
rechtsgesetz ist niemand wirklich
glücklich.

Den Rechtsinhabern geht die
Vorlage zu wenig weit, die vorge-
schlagenen Massnahmen erach-
ten sie als ungenügend im Kampf
gegen unerlaubtes Kopieren,
während die Nutzerseite ein Regi-
me heraufziehen sieht, das den
Zugang zu Information und Wis-
sen über Gebühr einschränkt.
Tatsache ist, dass eine Gesetzes-
revision aufgrund internationaler
Verträge in der einen oder ande-
ren Form unumgänglich ist. In
den USA und der EU sind die Vor-
gaben der Weltorganisation für
geistiges Eigentum Wipo bereits
weitgehend umgesetzt. (nil)

Besorgte Bibliothekare und Archivare

Eines von Tausenden von Dokumenten auf www.digibern.ch: Karte der bernischen Herrschaftsgebiete um 1734. STUB/DIGIBERN

Nun dudelts in
der Leitung

HANDY Das waren noch Zeiten,
als ein Mobiltelefon bei eingehen-
dem Anruf einfach nur piepste.
Seit die Branche den Verkauf von
Klingeltönen als einträgliches Ge-
schäft entdeckt hat, dudeln die
portablen Quasselknochen in je-
der nur erdenklichen Tonkombi-
nation – polyfon und neuerdings
auch stereo. Nun soll einer weite-
ren akustischen Einöde der Garaus
gemacht werden. Anstelle des mo-
notonen «tuut-tuut», das als Frei-
zeichen vor der Anrufentgegen-
nahme in der Leitung erklingt,
können Handynutzer die Warte-
zeit mit einer Melodie nach Wahl
aufpeppen. 

Swisscom Mobile hat kürzlich
einen entsprechenden Dienst lan-
ciert. Gegen eine monatliche Abo-
Gebühr und zusätzliche Kosten
pro gewähltem Begrüssungston
stehen Klänge von Mozart bis DJ
Bobo zur Auswahl. Neu sind diese
so genannten Ringback Tones
nicht. In Ländern Asiens, nament-
lich in Südkorea, ist die Spielerei
seit geraumer Zeit bekannt und
kommerziell ein grosser Erfolg. So
zählt etwa der südkoreanische Mo-
bilfunkanbieter SK Telecoms be-
reits acht Millionen Kunden, die
ein solches Angebot nutzen, was
einem Drittel der gesamten Kund-
schaft entspricht. Monatlich er-
zielt das Unternehmen mit dem
Verkauf von Begrüssungstönen ei-
nen Umsatz von neun Millionen
Euro. Wie bereits bei den Klingeltö-
nen ist auch hier die Musikindu-
strie mit an Bord; für sie ist die neue
Möglichkeit fast noch attraktiver.

Da der Freizeichenersatz direkt
auf der Infrastruktur des Netzbe-
treibers abgespielt wird und nicht
die (limitierten) technischen Mög-
lichkeiten des Mobiltelefons über
die Qualität der Klangwiedergabe
entscheiden, klingen die Töne na-
hezu authentisch. Das ist auch
dem Unterhaltungsgiganten Uni-
versal nicht entgangen. Vor einer
Woche ist das Unternehmen mit
dem grössten US-Telekomanbie-
ter Verizon eine Begrüssungston-
Partnerschaft eingegangen. Hier-
von erhofft sich Universal nicht zu-
letzt eine neue Einnahmequelle,
um die Einbussen beim Tonträger-
verkauf zu kompensieren. (nil)

Cablecom will sich bessern
Das Bundesamt für Kommunikation lehnt die Beschwerde der Stiftung für Konsumentenschutz ab

Die Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS) hatte sich beklagt,
dass Telefonkunden bei der Cable-
com lange auf den Anschluss war-
ten müssten und dass es techni-
sche Probleme gebe. Deshalb sei
die Konzession zu überprüfen. Das
Bundesamt für Kommunikation
(Bakom) in Biel hat die Beschwer-
de abgelehnt. 

Das Gesetz definiere keine Qua-
litätskriterien, nur technische An-
forderungen, sagte Bakom-Spre-
cherin Caroline Sauser. Zudem
habe die Cablecom das Problem
selber erkannt und Verbesserun-
gen angekündigt. Tatsächlich sei-
en weniger Beanstandungen ein-
gegangen.

Das Bakom stelle sich auf den
Standpunkt, dass es der Markt

schon richten werde, teilte die SKS
mit. Damit mache es sich das Bun-
desamt leicht und lasse die Konsu-
mentinnen und Konsumenten im
Regen stehen. In seiner Antwort
schleiche sich die Behörde aus ih-
rer Verantwortung.

Entnervt hätten sich in den letz-
ten Wochen und Monaten unzähli-
ge Cablecom-Kunden an die SKS
gewandt, schreibt die Stiftung wei-
ter. Die meisten Klagen betrafen
das Digital-Phone-Angebot des
Kabelnetzbetreibers.

Rechnung für stumme Leitung

Viele Konsumenten hätten wo-
chenlang auf einen Anschluss war-
ten müssen. Bei anderen habe der
Anschluss gar nicht oder nicht kor-
rekt funktioniert, schreibt die SKS

weiter. Cablecom habe die nicht
erbrachten Leistungen aber trotz-
dem in Rechnung gestellt. Die SKS
reichte deshalb Anfang Februar
Beschwerde ein.

Die Stiftung verlangte, die Kon-
zession von Cablecom zu überprü-
fen. Aus Sicht der SKS verletze die
Cablecom die Konzession, weil das
Unternehmen «nicht über die not-
wendigen technischen Fähigkei-
ten verfügt, um dem Gesetz ent-
sprechende zuverlässige Fernmel-
dedienste anzubieten».

Die SKS sei nun über die Ant-
wort des Bakom enttäuscht. Den
meisten Cablecom-Kunden bleibe
nämlich gar keine Wahl. Sie müss-
ten die Leistungen bezahlen –
«egal, ob diese funktionierten, tot
oder halbtot» seien. So wollten es

die einseitig zu Ungunsten der
Kundschaft verfassten allgemei-
nen Geschäftsbedingungen von
Cablecom.  

Von Nachfrage überrollt

Erfreut über den Entscheid zeig-
te sich die Cablecom. Das Unter-
nehmen habe bereits verschie-
dentlich kommuniziert, dass es
von der Nachfrage nach Gratistele-
fonie überrollt worden sei, sagte
Kommunikationschef Stephan
Howeg. Seit dem Ansturm im ver-
gangenen Sommer seien aber viele
Mittel in neue Stellen investiert
worden.

Seither habe man substanzielle
Fortschritte bei der Bewältigung
dieser Nachfrage und beim Kun-
dendienst erzielt. (sda)

UPDATE

Weltweit nur eine Nummer
TELEFONIE Künftig ist man mit der
Nummer für das Festtelefon auch
im Internet erreichbar. Möglich
macht das Swissenum.ch. Der Server
für die Internettelefonie ist soeben
aufgeschaltet worden. Er wird im
Auftrag des Bakom von Switch be-
trieben. Auch in Holland, Deutsch-
land, Ungarn, China und Brasilien
sind Versuche mit Enum im Gang.
Insgesamt püfen 38 Länder die
Einführung von Enum. (bco)

Ombudsfrau
Carolin Franklin

TELEKOMMUNIKATION Für
Auseinandersetzungen zwischen
Kunden und Betreibern in der Tele-
kommunikation gibt es eine Om-
budsstelle: Die Schlichtungsstelle
Ombudscom nimmt am Montag in
Bern den Betrieb  auf. Geführt wird
sie von Carol Franklin Engler. Die
54-jährige Ombudsfrau wird von
vier Juristinnen und Juristen sowie
einer Sekretärin unterstützt.

Die Stelle ist zuständig bei Be-
schwerden im Festnetz, in der Mo-
biltelefonie und im Internet. Dies
können Beanstandungen über Te-
lefonrechnungen, Werbeanrufe
oder die Sperrung von Telefonan-
schlüssen sein. Die Trägerschaft
besteht aus den vier Unternehmen
Swisscom, Sunrise, Orange und
Cablecom. (sda)

[@] www.ombudscom.ch. 

Wenn PDF und 
Flash heiraten

ADOBE Mit der Übernahme des
Rivalen Macromedia steigt Adobe
in eine neue Liga der Software-
Branche auf. Bei den Programmen
für die Erstellung, Verteilung und
Verwaltung von Online-Doku-
menten ist das kalifornische Un-
ternehmen jetzt bestens platziert,
um die Konkurrenz auch mit
Microsoft aufzunehmen. Web-De-
signer und Grafiker beobachten
gespannt, wie das neue Gespann
die Software-Werkzeuge jetzt  wei-
terentwickeln wird.

Die Vorzeigetechniken der bei-
den Firma, PDF von Adobe und
Flash von Macromedia, ergänzen
sich bestens. Einen heftigen Wett-
bewerb lieferten sich beide aber
bei den Programmen für Bildbear-
beitung (Adobe: Photoshop,
Macromedia: Fireworks), Grafik
(Adobe: Illustrator, Macromedia:
Freehand) und vor allem auch
beim Web-Design (Adobe: GoLive,
Macromedia: Dreamweaver). (ap)


